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Patrouille durch Bundeswehrangehö
militärischer Liegenschaften anlässl

Vorbemerkung der Fragestel ler
Aus Anlass des 50. Jahrestages der Luftland
22. und 23. August 2008 in Saarlouis mehre
dem Marktplatz statt. Am Vormittag des 23.
tungen eines Bürgers, der sich an die Frageste
von Bundeswehrsoldaten mit Maschinenp
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Sicht der Fragesteller dem bereits anlässlich
gewandten Verfahren.

Vorbemerkung der Bundesregierung
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von Vertretern des öffentlichen Lebens durchgeführt. Neben dem Innenminister
des Saarlandes waren u.a. die Bürgermeister der Garnisonsstädte der Brigade
zugegen.

Hingegen kann nicht bestätigt werden, dass „mehrere Gruppen von Bundes-
wehrsoldaten mit Maschinenpistolen bewaffnet durch die angrenzenden Stra-
ßen patrouilliert“ seien.

Da kein Auftrag für eine derartige „Patrouille“ erteilt wurde, stellt sich die
Frage von dessen Rechtsgrundlage ebenso wenig wie die Frage nach Einzelhei-
ten eines etwaigen derartigen Auftrages.

Die Bundesregierung ist selbstverständlich der Auffassung, dass das Grund-
recht der Demonstrationsfreiheit ein hohes Gut u
tischen Grundordnung ist. Die Annahme, es kön
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3. Wer hat den Soldaten den Befehl hierzu erteilt, und wie lautete dieser Be-
fehl genau?

Inwiefern waren höhere Dienststellen in den Prozess der Befehlsgebung
eingebunden?

Es gab keine Befehlsgebung zum Einsatz von Soldaten der Luftlandebrigade 26
„Saarland“ als Streifen oder Patrouillen.

4. Auf welcher Rechtsgrundlage geschah dieser Einsatz?

Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen.

5. Welchen Auftrag hatten die Soldaten?

Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen.

6. Welche Bewaffnung trugen die Soldaten
ben)?

Auf die Antwort zur Frage 1 wird verwiesen.
mit sich (bitte Waffentyp ange-
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7. Welche Dienstgrade führten die einzelnen Soldaten, und welcher Einheit
gehörten sie an?

Dienstgrade und Zugehörigkeit zu Truppenteilen der Soldaten, die in der besag-
ten Pause Toilettenanlagen aufsuchten, wurden nicht dokumentiert und sind im
Nachhinein nicht feststellbar.

8. Hat es mit der Polizei Absprachen über diesen Einsatz gegeben, und
wenn ja, welche?

Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen.

9. Inwiefern haben die Soldaten während ihres Einsatzes mit der Polizei
Kontakt gehalten und mit ihr zusammengewirkt?

Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen.

10. Haben die Soldaten ihren Vorgesetzten einen Bericht erteilt, und wenn
ja, wie lautete dieser (bitte möglichst den Wortlaut wiedergeben, falls
der Wortlaut nicht dokumentiert ist, den Inhalt möglichst umfassend
wiedergeben)?

Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen.

11. Welche Anweisungen hatten die Soldaten, wie sie bei allfälligen
Protesten von Bürgerinnen und Bürgern reagieren sollen?

Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen.

12. Auf welcher Rechtsgrundlage wurde der Bereich des Großen Marktes in
Saarlouis abgesperrt, und wurde hierzu eine Sondernutzungsgenehmi-
gung erteilt, eine Versammlung angemeldet, ein Militärischer Sicher-
heitsbereich eingerichtet und/oder eine Hausrechtsübertragung an die
Bundeswehr vorgenommen?

Mit Schreiben des Ordnungs- und Standesamtes vom 29. Mai 2008 wurde „das
Besitzrecht der Kreisstadt Saarlouis im Rahmen der erlaubten Sondernutzung für
das Veranstaltungsgelände auf dem Großen Markt und den benutzten Straßen auf
die Luftlandebrigade 26 übertragen“.

Ferner hat die Straßenverkehrsbehörde Saarlouis am 12. August 2008 eine Ver-
kehrsrechtliche Anordnung gemäß § § 44 (1) und 45 (1) der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) sowie § 7 des Saarländischen Straßenverkehrszuständigkeits-
gesetzes (StV-ZustG SL) erlassen.

13. Inwiefern ist bei der Befehlsterteilung berücksichtigt worden, dass ein
Einsatz bewaffneter Soldaten unabhängig von der Parade und außerhalb
des abgesperrten Bereichs auf die Bevölkerung provozierend wirken
kann?

Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen.

14. Inwiefern ist bei der Befehlserteilung an die Soldaten berücksichtigt worden,
dass ein Einsatz bewaffneter Soldaten bei einem solchen Ereignis einen
„Show-of-Force“-Charakter annehmen kann?

Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen.
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15. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus dem Vorfall?

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, die Vorgehensweise der bei der
in Rede stehenden Veranstaltung beteiligten Dienststellen zu beanstanden. Die
Bundesregierung bewertet vielmehr die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Beste-
hen der Luftlandebrigade 26 „Saarland“ als in jeder Hinsicht gelungen, nicht
zuletzt auch im Hinblick auf die erfolgreiche Zusammenarbeit verschiedener
Behörden des Bundes, des Saarlandes und der Kommune Saarlouis.

16. Kann die Bundesregierung ausschließen, dass künftig anlässlich ähn-
licher Militärzeremonien wiederum bewaffnete Soldaten die Umgebung
patrouillieren werden, und wenn nein, gibt es bereits konkrete Planungen
(ggf. nennen)?

Auf die Antwort zur Frage 3 wird verwiesen.

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (0221)97 66 83 40, Telefax (0221)97 66 8344

ISSN 0722-8333


